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Zusammenfassung
Anhand einer Literaturübersicht sowie auf der Grundlage eigener Erfahrungen und Überlegungen wird die Bedeutung unter-
schiedlicher Erkenntnisquellen für forensisch-psychiatrische Begutachtungen kritisch diskutiert. Neurobiologische Befunde
sind dafür weder notwendig noch hinreichend. Goldstandard ist eine im Hinblick auf die jeweilige Gutachtensfrage vertie-
fende psychopathologische Analyse, die je nach Bedarf und Möglichkeit durch neuropsychologische und neurobiologische
Befunde sinnvoll ergänzt werden kann, deren Interpretation und Integration methodenkritische Kompetenz erfordert. Eine
dementsprechend ausgerichtete forensisch-psychiatrische Weiterbildung und Qualitätssicherung ist erforderlich, um die
Reliabilität und Validität der Gutachten zu verbessern.

Schlüsselwörter Gutachten · Krankheitsbegriffe · Neurolaw · Neuropsychologie · Reliabilität · Weiterbildung

The importance of neurobiological findings and in-depth psychopathology for forensic psychiatry

Abstract
On the basis of a literature review and on own experiences and considerations, the importance of different sources of
knowledge for forensic psychiatric assessments is critically discussed. Neurobiological findings are neither necessary nor
sufficient for this. The gold standard is an in-depth psychopathological analysis with respect to the question in each
expert opinion, which can be usefully supplemented by neuropsychological and neurobiological findings as needed and
when possible. Their interpretation and integration require method-critical competence. Accordingly, forensic psychiatric
training and quality assurance geared towards this are necessary in order to improve the reliability and validity of expert
assessments.
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Vorbemerkungen

Nachdem der Begriff Forensische Psychiatrie umgangs-
sprachlich und teils auch schon in Fachpublikationen mehr
und mehr auf deren strafrechtlichen Teil eingeengt wird,
muss daran erinnert werden, dass die Forensische Psychi-
atrie thematisch weit gefächert ist und außer den straf-
rechtlichen Fragestellungen auch solche des Zivilrechts,
des Sozialrechts, des Verwaltungsrechts u. a. umfasst. Der
Schwerpunkt des vorliegenden Beitrags liegt auf den zi-
vilrechtlichen Fragestellungen der Geschäfts- und Tes-
tier(un)fähigkeit mit Seitenblicken auf die strafrechtliche
Frage der Schuld(un)fähigkeit. Die in diesem Zusam-
menhang exemplarisch erörterten Fragen dürften mutatis
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mutandis aber auch für die meisten anderen Teilgebiete der
Forensischen Psychiatrie Geltung haben.

Ein weiterer schleichender Begriffswandel betrifft das
Auseinanderdriften von „psychisch“ bzw. „psychopatholo-
gisch“ und „kognitiv“. Während die kognitiven Störungen
(Gedächtnis, Aufmerksamkeit, diverse Formen von Denk-
störungen etc.) traditionell zum psychopathologischen Be-
fund gehören, scheinen sie nun zunehmend als „neuropsy-
chologisch“ ausgegliedert und der Neuropsychologie und
Neurologie zugeordnet zu werden, während das „Psychi-
sche“ auf Störungen der Affektivität und des Antriebs so-
wie auf wahnhafte Symptome und Verhaltensstörungen re-
duziert zu werden scheint (z.B. Dodel et al. 2024b). In
Zweifelsfällen verwenden wir daher „mental“ als Oberbe-
griff.

Krankheitsbegriffe

Juristen und Mediziner haben unterschiedliche Denktradi-
tionen und Erfahrungshintergründe. Sie denken und spre-
chen in verschiedenen Sprachen und verwenden gleiche
Begriffe teilweise in unterschiedlichen Bedeutungen (Cor-
ding und Nedopil 2014, S. 6; Faigman et al. 2014). Fo-
rensische Sachverständige müssen sich in beiden Denkwei-
sen und Terminologien auskennen, um ihre Funktion als
Dolmetscher zwischen diesen Kulturen erfüllen zu können
und allfällige Missverständnisse zu vermeiden. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die Definitionsmacht über die Be-
urteilungskriterien für rechtliche Fragestellungen letztlich
immer aufseiten der Justiz liegt.

Ein wesentlicher Grund für Missverständnisse ist Un-
klarheit über die Verschiedenheit der Krankheitsbegriffe.
Rechtliche und medizinisch-psychiatrische Krankheitsbe-
griffe unterscheiden sich grundlegend voneinander, schon
weil Erstere überwiegend normativer und Letztere über-
wiegend empirischer Natur sind. Frühere Bestrebungen für
eine Vereinheitlichung des rechtlichen und des psychia-
trischen Krankheitsbegriffs sind seit Langem aufgegeben
worden (Lange 1963; Saß 1985). Zudem gibt es weder in-
nerhalb des Rechts noch innerhalb der Psychiatrie jeweils
einen einheitlichen, allgemein gültigen Krankheitsbegriff.
Für verschiedene Rechtsfragen existieren unterschiedliche
Krankheitsdefinitionen (Lange 1963; Lipp 2017); auch die
Krankheitsbegriffe des Zivil- und des Strafrechts haben sich
auseinanderentwickelt (Saß und Cording 2021; auch BGH
25.10.2023 – 4 StR 81/23, Rn. 17 f, 26, 28 zu den Voraus-
setzungen für die Freiverantwortlichkeit bei Suizid).

Bisher sind die international maßgeblichen psychiatri-
schen Diagnosekriterien der ICD und des DSM klinisch-
psychopathologischer Art, während biologische und neu-
ropsychologische Befunde allenfalls ergänzende Funktio-
nen haben. Mit den beachtlichen Fortschritten neurobio-

logischer Erkenntnisse und Untersuchungsverfahren sowie
der Entdeckung biologischer Marker etwa für degenerati-
ve Demenzen (z.B. Vöglein et al. 2023) wächst gegen-
wärtig der Druck auf die Klassifikationssysteme ICD und
DSM sowie auf die nationalen Leitlinien, auch somati-
sche Parameter in die Diagnosekriterien aufzunehmen (z.B.
Jessen und Frölich 2018; Dodel et al. 2024a). Das könn-
te für therapeutische Entscheidungen sinnvoll sein, würde
aber zugleich ein weiteres Auseinanderklaffen der klinisch-
psychiatrischen (dann wohl zunehmend „neuropsychiatri-
schen“) Krankheitsbegriffe einerseits und der rechtlichen
und forensisch-psychiatrischen Krankheitsbegriffe anderer-
seits zur Folge haben. Die damit zusammenhängenden, in
der Begutachtungspraxis schon jetzt bemerkbaren Verstän-
digungsschwierigkeiten und Missverständnisse geben An-
lass zu den folgenden Ausführungen.

Juristische Vorgaben

Für die Begutachtung der zivilrechtlichen Fragen der Ge-
schäfts- und Testierfähigkeit wie auch für die Begutachtung
der strafrechtlichen Frage der Schuldfähigkeit schreiben
Gesetz und Rechtsprechung in Deutschland ein zweistu-
figes Verfahren vor, bei dem auf der ersten, nosologischen
Beurteilungsebene zu prüfen ist, ob die rechtlichen Kriteri-
en für das Vorliegen einer relevanten psychischen Krankheit
bzw. Störung erfüllt sind. Diese erste Beurteilungsebene ist
im deutschen Recht ein wichtiger „Filter“ für die rechtli-
che Erheblichkeit von mentalen Normabweichungen. Nur,
wenn diese notwendige, aber nicht hinreichende Voraus-
setzung erfüllt ist, ist auf einer zweiten Beurteilungsebene
zu prüfen, ob die festgestellte Störung zu mentalen Funkti-
onsausfällen, die als Voraussetzungen für eine Geschäfts-/
Testierunfähigkeit bzw. für eine verminderte oder aufgeho-
bene Schuldfähigkeit in Betracht kommen, geführt hat. Das
zweistufige Prinzip der Beurteilung gilt grundsätzlich auch
für die meisten anderen forensisch-psychiatrischen Frage-
stellungen; je nach Rechtsgebiet gelten aber auf beiden Be-
urteilungsebenen im Einzelnen unterschiedliche Kriterien.

Der Krankheitsbegriff des deutschen Zivilrechts bezieht
sich ausschließlich auf psychopathologische bzw. kogni-
tive Störungen („Geistestätigkeit“): „Maßgeblich ist ... die
individuelle Psychopathologie in Bezug auf das konkrete
Rechtsgeschäft“ (OLG Hamburg 10.05.2012 – 2W 96/11,
Rn II, 2). Neurologische und andere somatische Erkrankun-
gen allein (z.B. Schlaganfall, Hirntumor, M. Alzheimer)
erfüllen nicht die Kriterien der ersten, nosologischen Be-
urteilungsebene gemäß §§ 104, 105, 2229 BGB; dafür
kommen allenfalls damit einhergehende, konkret nachge-
wiesene krankheitswertige psychiatrische Störungen (z.B.
Demenzsyndrom) in Betracht. Dementsprechend hat die
obergerichtliche Rechtsprechung klargestellt, dass für
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Begutachtungen der Geschäfts- und Testier(un)fähigkeit
stets die psychiatrische Facharztqualifikation erforderlich
ist (OLG München 14.01.2020 – 31 Wx 466/19=ErbR
2020, 21f; OLG Hamm 13.07.2021 – 10U 5/20=ErbR
2021, 955ff, Rn 26).

Der zivilrechtliche Krankheitsbegriff ist nicht ätiolo-
gisch, biologisch oder ICD-10-orientiert, sondern normativ
als rein psychopathologisch-syndromatologischer Begriff
definiert. Unabhängig von ihrer Ätiologie kommen hierbei
diejenigen mentalen Störungen in Betracht, die im Hinblick
auf die Möglichkeit eines Ausschlusses der freien Willens-
bestimmung (§ 104 Nr. 2 BGB) denjenigen psychischen
Störungen gleichwertig sind, an deren krankhaftem Cha-
rakter in der wissenschaftlichen Psychiatrie kein Zweifel
besteht, also den (organisch oder „endogen“ bedingten)
Psychosen und Demenzen – das ist mit dem im Zivilrecht
nach wie vor geltenden Begriff der Krankheitswertigkeit ge-
meint (Staudinger und Knothe 2012, § 104 BGB, Rn 8, 9).
Das Postulat der Gleichwertigkeit bezieht sich allein auf
psychopathologische Gemeinsamkeiten mit den Psychosen
im Sinne des traditionellen Krankheitsbegriffs von Kurt
Schneider, unter Absehung von dessen ätiologisch-noso-
logischen Implikationen; das betrifft psychopathologische
Syndrome, die die Urteilsfähigkeit bzw. den Realitätsbe-
zug gravierend beeinträchtigen (Details bei Cording 2023,
S. 42 ff., 46 ff.). Die dem zugrunde liegenden Ursachen
sind für den zivilrechtlichen Krankheitsbegriff irrelevant
(Staudinger und Klumpp 2017, Rn 10, 11). Methodologisch
entspricht dieser Ansatz in bemerkenswerter Weise dem
von Saß für die strafrechtliche Begutachtung entwickelten
psychopathologischen Referenzsystem (Saß 1983, 1991,
2008).

Anders als im Zivilrecht hat sich im deutschen Straf-
recht der für die Beurteilung der Schuldfähigkeit maßgebli-
che Krankheitsbegriff im Laufe der Geschichte und v.a. mit
der großen Strafrechtsreform deutlich verändert (Saß 1985).
Während der Begriff der krankhaften seelischen Störung des
§ 20 StGB im Wesentlichen noch mit dem zivilrechtlichen
Begriff krankhafte Störung der Geistestätigkeit der §§ 104,
2229 BGB übereinstimmt, bestehen Unterschiede hinsicht-
lich der Bedeutung des Begriffs Bewusstseinsstörung, und
die schwere andere seelische Störung des § 20 StGB hat
keine Entsprechung im Zivilrecht.

Ein wesentlicher Aspekt der juristischen Systematik ist
der strikte Fokus auf den Einzelfall. Entscheidend ist stets
das Gesamtbild der konkret zu beurteilenden Person zum
fraglichen Zeitpunkt, das sich aus der Integration der in-
dividuell verfügbaren Anknüpfungstatsachen rekonstruie-
ren lässt. Eine Deduktion von statistischen Wahrscheinlich-
keiten für das Vorhandensein bestimmter mentaler Funk-
tionsstörungen auf den konkreten Fall ist nicht zulässig
(BayObLG 18.03.1997=FamRZ 1997, 1511; OLG Hamm
17.07.2012 – I-10W 89/12; Faigman et al. 2014; Cording

2023, S. 50, 53, 126, 131). Ob die individuelle Konstella-
tion bei einem zu begutachtenden Probanden „typisch“ ist
oder eine Seltenheit darstellt, ist für die forensisch-psychi-
atrische Beurteilung unerheblich1.

Wissenschaftshistorisch bemerkenswert ist, dass der
strafrechtliche Krankheitsbegriff von verschiedenen Seiten
immer wieder herausgefordert wurde (Saß 1991; Hoff und
Saß 2010): So von juristischer Seite (Lange 1963), von
der Antipsychiatrie (Cording-Tömmel 1986; Hoff und Saß
2010), von der Sozialpsychologie (Saß 1985, 1991), von
der Psychoanalyse (Lange 1963; Moser 1971) und letzthin
von den Neurowissenschaften (z.B. Roth 2001; Singer
2004). Im Gegensatz dazu ist der bereits 1900 eingeführte
zivilrechtliche Krankheitsbegriff kaum angegriffen, son-
dern im Wesentlichen unverändert beibehalten worden;
die Rechtsprechung hat lediglich die Beurteilungskriteri-
en weiter präzisiert (Habermeyer und Saß 2002a; Saß und
Cording 2021). Auch von neurowissenschaftlicher Seite hat
der zivilrechtliche Krankheitsbegriff Zustimmung erfahren
(Kawohl und Habermeyer 2007; Cording und Roth 2015).

Die bisher gültigen forensischen Krankheitsbegriffe
könnten infrage gestellt werden, wenn neurobiologische
Befunde bzw. biologische Marker als Kriterien in die ope-
rationalen Diagnoseklassifikationssysteme aufgenommen
werden. Im Hinblick auf diese mögliche Entwicklung wer-
den im folgenden Abschnitt methodologische Aspekte und
empirische Befunde erörtert.

Zur Bedeutung neurobiologischer
Untersuchungsverfahren

Seit der Jahrtausendwende ist eine exponentielle Zunahme
an Publikationen zum Thema „law and neuroscience“ zu
verzeichnen (Jones et al. 2013). Im strafrechtlichen Kon-
text ist international bereits von „neurolaw“ die Rede, d.h.
dem Einfluss neurobiologischer Befunde und Publikati-
onen auf die Rechtsprechung (Bigenwald und Chambon
2019; Chandler et al. 2019). Sirgiovanni et al. (2017) sehen
die traditionelle psychiatrische Diagnostik, einschließlich
DSM-5, gar in einer Krise, die einen revolutionären Para-
digmenwechsel der psychiatrischen Klassifikation im Sinne
des Neurolaw erfordere, den die italienische Rechtspre-
chung bereits antizipiere und der sich in naher Zukunft in
der Rechtsprechung der gesamten EU durchsetzen werde.
Anders als etwa Bigenwald und Chambon (2019) gehen
diese Autoren anscheinend davon aus, dass die Kriteri-

1 Tatsächlich stellen beispielsweise die zur Begutachtung der Testier-
fähigkeit kommenden Fälle eine hochselektive Stichprobe dar: Die
hierbei anzutreffenden Demenzformen unterscheiden sich deutlich
von den Verteilungsmustern in klinischen Stichproben (Cording 2023,
S. 75 f.).
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en für rechtliche Verantwortlichkeit nicht normativ durch
Gesetz und Rechtsprechung vorgegeben werden, sondern
maßgeblich von den je aktuellen neurowissenschaftlichen
Erkenntnissen über organische Ursachen bzw. neurobio-
logische Korrelate psychischer Störungen abhängen. Das
wäre mit deutschem Recht nicht zu vereinbaren (z.B.
Dreßing und Dreßing 2021) und wird auch von Autoren-
gruppen aus Italien, der Schweiz und den USA kritisiert,
die mit nachvollziehbaren methodologischen Argumenten
davor warnen, z.B. dem „verführerischen Charme“ bildge-
bender Befunde zu erliegen (Scarpazza et al. 2018; ähnlich
Choi 2017; Gkotsi et al. 2019; Vitacco et al. 2020).

Bildgebende, neurophysiologische, genetische und bio-
chemische Untersuchungen beziehen sich auf Normab-
weichungen organischer Substrate, die als Risikofaktoren
und potenzielle Ursachen für psychopathologische bzw.
kognitive Normabweichungen in Betracht kommen. Fest-
gestellt werden dabei korrelative Zusammenhänge, also
statistische Wahrscheinlichkeiten für das Zusammentreffen
bestimmter organischer Veränderungen mit bestimmten
mentalen Normabweichungen. Angesichts der unvergleich-
lichen Komplexität und Plastizität des Gehirns und seiner
neuronalen Netzwerke kann es nicht überraschen, dass
von derartigen neurobiologischen Befunden keine für den
Einzelfall gültigen Rückschlüsse auf das Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein psychopathologischer Symptome
möglich sind (Choi 2017; Karnath und Cording 2023).
Die bisher gefundenen Korrelationen erreichen bei Weitem
nicht 100%ige Übereinstimmung bzw. Korrelationskoeffi-
zienten nahe r= 1. Allein von neurobiologischen Befunden
kann im Einzelfall nicht auf psychiatrische Störungen ge-
schlossen werden („group-to-individual inference“, Faig-
man et al. 2014; Choi 2017; Kulynych 1997; Vitacco et al.
2020). Wie erwähnt, kommt es im rechtlichen Kontext
forensisch-psychiatrischer Begutachtungen stets auf die im
konkreten Fall tatsächlich festgestellten mentalen Funkti-
onsbeeinträchtigungen an und nicht auf deren mögliche
Ursachen oder statistische Wahrscheinlichkeiten (Herpertz
und Saß 2010; Wetterling 2020, S. 145; Dreßing und Dre-
ßing 2021; Cording 2023, S. 53, 126). Selbstverständlich
gibt es typische Zusammenhänge und Ausprägungsformen,
aber diese betreffen in repräsentativen Stichproben selten
mehr als drei Viertel der untersuchten Fälle.

So hat beispielsweise die MRC CFAS Neuropatholo-
gy Group (2001) als wesentliches Ergebnis ihrer bevölke-
rungsbasierten Untersuchung zu den neuropathologischen
zerebralen Korrelaten seniler Demenzen festgestellt: „The
findings of the multivariate analysis emphasise that no indi-
vidual pathological feature has any value in relation to an
individual case, although the application of a model based
on the interaction of various features within this sample will
identify dementia correctly in three of four cases. However,

one in four controls would also have enough pathological
features to be classified as demented.“

Dass auch andere gravierende Hirnschädigungen nicht
zwangsläufig zu erheblichen oder gar rechtsrelevanten men-
talen Funktionsstörungen führen müssen, ist empirisch gut
belegt. Anderson et al. (1990) verglichen umfangreiche neu-
ropsychologische Testprofile von 17 Patienten mit Hirntu-
moren (meist Gliomen) in einem Matched-Pair-Design mit
17 Patienten, die gemäß CCT- bzw. cMRT-Befund einen
Schlaganfall in jeweils derselben Hirnregion erlitten hatten.
Allgemein waren die neuropsychologischen Beeinträchti-
gungen bei einem Schlaganfall deutlich stärker ausgeprägt
als bei einem vergleichbar ausgedehnten Hirntumor in der-
selben Region. Die Tumorpatienten zeigten zudem eine grö-
ßere Variabilität der Beeinträchtigungen: Bei 3 von 9 Pa-
tienten mit ausgeprägten rechtshemisphärischen Tumoren
fanden sich in allen verwendeten kognitiven Tests keine
Normabweichungen, und auch bei 2 von 5 linkshemisphäri-
schen Tumoren im Bereich der Wernicke-Area zeigten sich
normale Ergebnisse im Token-Test für aphasische Störun-
gen.

In einer neueren Untersuchung mit modernerer Technik
von Noll et al. (2015, S. 583) stellte sich heraus, dass von
37 Patienten mit Grad-IV-Gliomen bei 7 (19%) in keinem
der 14 angewandten neurokognitiven Tests Beeinträchtigun-
gen bestanden und bei 27 (73%) nur in einem der 14 Tests.

Speziell im Hinblick auf die Beurteilung der Tes-
tier(un)fähigkeit resümieren Karnath und Cording (2023)
unter Bezugnahme auf die Literatur und empirische Aus-
wertungen, dass die strukturelle Bildgebung des Gehirns
auch bei computergestützter Analyse „für sich allein keine
für den Einzelfall sicheren Schlussfolgerungen auf Funkti-
onsstörungen (kognitive bzw. Verhaltensdefizite) zulässt ...
Von einem morphologischen Hirnbefund lässt sich nicht
deduktiv auf die tatsächliche Hirnfunktion schließen. Dies
gilt für Hirnschädigungen allgemein, aber in besonders
hohem Maße für Hirntumoren, da hier die Varianzen des
Zusammenhangs zwischen bildgebendem Befund und Ver-
halten wesentlich größer sind als bei Schlaganfällen oder
mechanischen Hirnschädigungen. Entscheidend ist des-
halb, dass neben der Bildgebung konkrete Berichte über
die tatsächlich vorhandenen bzw. nicht mehr vorhandenen
kognitiven bzw. psychischen Fähigkeiten des zu begutach-
tenden Probanden vorliegen.“ Weder seien im Einzelfall
sichere Schlussfolgerungen auf das Vorhandensein menta-
ler Funktionsstörungen möglich, noch ließen sich solche
durch bildgebende Befunde ausschließen. Hingegen könne
die Kombination von Verhaltensbeobachtungen, also psy-
chopathologischen und neuropsychologischen Befunden
mit bildgebenden Verfahren die Beurteilung der mentalen
Leistungsfähigkeit sinnvoll ergänzen.

In ihrer methodenkritischen Arbeit kamen Scarpazza
et al. (2018) im Hinblick auf die strafrechtliche Ver-
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antwortlichkeit (nach italienischem Recht) zu ähnlichen
Ergebnissen, die sich in vier Regeln bzw. Leitlinien zusam-
menfassen lassen:

1. Verhaltensmerkmale sind der Goldstandard für die fo-
rensische Beurteilung funktioneller Beeinträchtigungen.
Manifeste Symptome und eine klare deskriptiv-psycho-
pathologische Diagnose sind eine notwendige Vorausset-
zung für die Interpretation bildgebender Befunde. Ohne
eine klinische Diagnose sind strukturelle Bildgebungen
(im rechtlichen Kontext) bedeutungslos. Auch schließt
ein unauffälliger bildgebender Befund eine relevante
Psychopathologie nicht aus.

2. Es gibt keine direkte Beziehung zwischen einer be-
stimmten Hirnregion und komplexen Verhaltensweisen
wie Kriminalität oder Gewalttätigkeit, denn diese hängen
mit hochkomplexen neuronalen Netzwerken zusammen.
Entscheidend sind die tatsächlich festgestellten klini-
schen Symptome wie z.B. mangelnde Impulskontrolle.
Die kriminellen Handlungen selbst sind keine psychopa-
thologischen Symptome.

3. Nicht jeder abnorme Hirnbefund führt zu Verhaltensstö-
rungen. Gehirne sind äußerst plastisch, und vielfältige
Erfahrungen zeigen, dass selbst ausgedehnte Hirnläsio-
nen nicht zu deutlichen Verhaltensdefiziten führen müs-
sen.

4. Von einem pathologischen Hirnbefund lässt sich nicht
auf eine mentale Störung schließen („reverse inference“).
Wenn eine Hirnschädigung (z.B. des präfrontalen Kor-
tex) nicht von den hierbei statistisch zu erwartenden kli-
nischen Symptomen begleitet ist, sollte die klinische Dia-
gnose überprüft werden. Ist die Diagnose korrekt, so lässt
der anatomische Hirnbefund keine Schlüsse auf das (kri-
minelle) Verhalten der Person zu. Wenn die klinischen
und die bildgebenden Befunde zueinander passen, kön-
nen Letztere als Unterstützung der klinischen Diagnose
dienen.

Die methodologischen Regeln, die hier für das italie-
nische Strafrecht formuliert wurden (ähnlich Choi 2017
für das US-Strafrecht), lassen sich mutatis mutandis auch
auf die Aussagekraft bildgebender Befunde im Kontext des
deutschen Zivilrechts anwenden, wie deren Übereinstim-
mung mit dem Resümee von Karnath und Cording (2023)
zeigt.

Für andere neurobiologische Untersuchungsbefunde
z.B. genetischer, biochemischer oder neurophysiologischer
Art gelten dieselben methodenkritischen Argumente (Faris-
co und Petrini 2012; Choi 2017; Gkotsi et al. 2019). Nach
einer umfassenden Erörterung der bekannten neurobiologi-
schen Befunde bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen
resümieren Herpertz und Saß (2010, S. 467) im Hinblick
auf deren Relevanz für die forensisch-psychiatrische Beur-
teilung der Schuldfähigkeit:

„Die Begutachtungskriterien werden auch in Zukunft
psychopathologischer Natur sein. Die Ergebnisse
der neurobiologischen Forschung beruhen fast aus-
schließlich auf Gruppenuntersuchungen und zeigen
korrelative, nichtkausale Zusammenhänge zwischen
Persönlichkeitsmerkmalen, Verhaltensbereitschaften
und Hirnfunktionen auf. Der Einsatz biologischer Ver-
fahren im Rahmen der Diagnostik und Einschätzung
der Steuerungsfähigkeit im Einzelfall ist derzeit nicht
abzusehen und wird niemals eine Aussage über die
psychischen Funktionen zum Tatzeitpunkt erlauben.
Von daher bleibt die psycho(patho)logische Analyse
der Tatzeitverfassung vor dem Hintergrund von Bio-
graphie und Persönlichkeit führend bei der Beurtei-
lung der Schuldfähigkeit. Dies gilt für Menschen mit
akzentuierten oder gestörten Persönlichkeitsartungen
ebenso wie für Menschen mit anderen psychischen
Störungen von forensischer Relevanz.“

Zur Bedeutung neuropsychologischer
Untersuchungsverfahren

Auch bezüglich testpsychologischer, psychometrischer
bzw. neuropsychologischer Untersuchungsbefunde gilt,
dass diese, für sich allein genommen, keine valide Aussage
zum Vorliegen oder zum Nichtvorliegen einer im Sinne des
deutschen Zivilrechts krankheitswertigen psychischen Stö-
rung noch gar zur Geschäfts- oder zur Testier(un)fähigkeit
erlauben (Cording und Foerster 2006). Zum einen ist die
stets begrenzte Sensitivität der in der Regel verwendeten
Screeningtests wie MMST, Uhrentest, DemTect etc., die
nicht den rechtlichen Anforderungen an die Aussagkraft
für den Einzelfall genügt, zu berücksichtigen (Pausch und
Wolfram 1997; Hales und Yudofsky 1999, S. 328; Jahn
2017); das gilt gerade auch für die in diesem Gutachtens-
kontext besonders häufigen subkortikalen Demenzformen,
bei denen exekutive Funktionsstörungen stärker ausgeprägt
sind als Gedächtniseinbußen (Cording 2023, S. 75 f.). Zum
anderen erfassen diese Kurztests eher einfache Gedächtnis-
und kognitive Leistungen, auf die es bei der gutachtlichen
Beurteilung nicht allein ankommt; komplexere Aspekte
kognitiver Leistungsdefizite (z.B. mangelnde Störungs-
einsicht mit fehlendem Coping) und Komplexleistungen
höherer Ordnung, die für die Frage der freien Willensbe-
stimmung v.a. wichtig sind, werden dabei in der Regel
nicht erfasst. Zu Letzteren zählen z.B. der Überblick über
relevante Zusammenhänge, Hierarchisierung nach wesent-
lich/unwesentlich, Abwägenkönnen, Exekutivfunktionen,
Realitätsbezug, Wahn, Affektbestimmtheit, Fremdbeein-
flussbarkeit, Kritik- und Urteilsfähigkeit (Saß 1991, S. 271;
Habermeyer und Saß 2002b; Cording und Foerster 2006;
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Kennedy 2012; Cording 2023, S. 124 ff.). Außerdem stellen
Testergebnisse – wie alle Querschnittsbefunde – zunächst
nur Momentaufnahmen dar, die erst noch mit den anam-
nestisch erhobenen Verlaufsmerkmalen abgeglichen und in
diese integriert werden müssen.

Vor allem differenzierte, professionelle neuropsycholo-
gische Untersuchungsbefunde können den klinisch-psycho-
pathologischen Befund selbstverständlich sinnvoll ergänzen
und präzisieren und z.T. auch zur Anamnese (Schätzung
des prämorbiden Intelligenzniveaus; Jahn et al. 2013) bei-
tragen, wenn sie im Gesamtkontext des Einzelfalls kompe-
tent interpretiert werden, was in der Regel eine interdiszi-
plinäre Kooperation erfordert (Jahn 2017).

Zur Bedeutung vertiefender
psychopathologischer Analysen

Ein häufig vorgetragener Einwand gegen die traditionel-
le psychiatrische Anamnese- und Befunderhebung lautet,
dass diese zu subjektiv sei, zu „weiche“ („soft science“)
und unreliable Ergebnisse erbringe, weshalb die forensische
Beurteilung sich besser auf objektive, „harte“ und daher re-
liable neurobiologische Befunde („hard science“) stützen
solle (z.B. Sirgiovanni et al. 2017; Kulynych 1997). Wie
oben dargelegt wurde, kann das nicht die Lösung sein, zu-
mal es gewichtige Argumente dafür gibt, dass auch neuro-
biologische Daten zwar „objektiv“ sind, aber insbesondere
im Hinblick auf forensische Fragestellungen ebenfalls der
Interpretation bedürfen, was deren Objektivität und Reliabi-
lität durchaus fragwürdig macht, wie z.B. Kulynych (1997),
Farisco und Petrini (2012), Scarpazza et al. (2018), Bigen-
wald und Chambon (2019), Dreßing und Dreßing (2021)
methodologisch begründet haben und Gkotsi et al. (2019)
auch empirisch zeigen konnten.

Tatsächlich ist die Reliabilität insbesondere der Gutach-
ten zur Geschäfts- und Testier(un)fähigkeit immer noch
unbefriedigend, wobei vielfach Unklarheit über den zivil-
rechtlichen Krankheitsbegriff und die rechtlich relevanten
Beurteilungskriterien besteht und nicht wenige Gutachter
sich mit großer subjektiver Überzeugung lediglich auf die
ihnen aus dem therapeutischen Alltag geläufigen ICD-10-
Merkmale, auf neurobiologische Befunde, Summen-Scores
klinischer Kurztests oder auch selbstgewählte Kriterien be-
ziehen (Cording 2014; Cording und Saß 2017).

Eine wesentliche Verbesserung nicht nur der Reliabili-
tät, sondern auch der Validität der Gutachten ließe sich
erreichen, wenn das Konzept der vertiefenden Psychopa-
thologie angewandt würde. Damit ist gemeint, dass die
Sachverständigen sich nicht (nur) auf die für andere Ziel-
setzungen ausgearbeiteten und in der Regel reduktionis-
tischen psychopathologischen Merkmale von ICD, DSM,
AMDP oder neuropsychologischen Kurztests stützen, son-

dern die von der obergerichtlichen Rechtsprechung im Dia-
log mit forensisch-psychiatrischen Experten spezifisch für
die jeweilige Gutachtensfrage etablierten komplexen Krite-
rien und Methodiken für die Einzelfallbeurteilung zugrun-
de legen. Ein ähnliches Verfahren hat sich im Strafrecht
mit den „Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgut-
achten“ von Boetticher et al. (2005) seit Langem bewährt,
indem es den Gutachtern Orientierung gibt und den erken-
nenden Gerichten einen Maßstab für Nachvollziehbarkeit
und Qualität der Gutachten vermittelt.

Worauf es bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit v. a.
ankommt, haben Saß und Werner im vorliegenden Heft am
Beispiel der Einsichtsfähigkeit vorbildhaft dargelegt. Bei
der Begutachtung der Geschäfts- oder Testier(un)fähigkeit
geht es auf der zweiten Beurteilungsebene um die men-
talen Kompetenzen, die als Voraussetzungen für die freie
Willensbestimmung gemäß § 104 BGB maßgeblich sind,
letztlich also v. a. um die Urteilsfähigkeit bezüglich des je-
weiligen Rechtsaktes (Vertrag, Testament etc.). Diese kom-
plexe mentale Fähigkeit höherer Ordnung setzt das kumula-
tive Zusammenwirken zahlreicher hinreichend intakter Ein-
zelfunktionen voraus. Drei davon sollen in kurzen Skizzen
verdeutlichen, wie vertiefende psychopathologische Ana-
lysen im Hinblick auf die Frage der Urteilsfähigkeit über
standardmäßige Befunderhebungen und die Ergebnisse „ob-
jektiver“ Tests hinausgehen können:

Das Gedächtnis betreffend ist es wichtig, zwischen
benigner Altersvergesslichkeit und demenztypischen Ge-
dächtnisstörungen zu unterscheiden; sofern Betroffene Stö-
rungseinsicht haben und ihre Gedächtnisdefizite adäquat
kompensieren, sind diese kein Argument gegen Urteilsfä-
higkeit. Ein bedeutsamer Aspekt von Gedächtnisstörungen
ist zudem deren hierarchische Struktur, d.h., ob sie nur
unwichtige Details betreffen („die Stellen hinter dem Kom-
ma“) oder aber das Wesentliche, wie z.B. die Größenord-
nung des Vermögens und nicht nur irrelevante Details wie
die Farbe des Sparbuchs oder die Lage des Notariats. Bei
zeitlichen Orientierungsstörungen macht es einen entschei-
denden Unterschied, ob nur der Tag nicht erinnert wird
oder das Jahr bzw. Jahrzehnt (Benton 1983). Konfabulatio-
nen sind ein Indikator für mangelnde Urteilsfähigkeit und
können außerdem – ebenso wie detailreich erzählte Altge-
dächtnisbestände – zu einer „guten Fassade“ beitragen, die
Laien über die tatsächlichen Gedächtniseinbußen täuscht.
Das sprichwörtliche „Leben in der Vergangenheit“ und/oder
unmotiviertes Ausweichen auf Altgedächtnisbestände spre-
chen ebenso wie wiederholtes Stellen derselben Fragen für
demenztypische Einbußen des Neugedächtnisses, welches
eine notwendige Voraussetzung für die Urteilsfähigkeit ist
(OLG München 14.08.2007 – 31 Wx 16/07=FGPrax 2007,
274/276). In den zur Begutachtung kommenden Fällen be-
steht niemals ein Totalverlust der Gedächtnisfunktionen;
dass sich jemand noch an irgendetwas erinnern kann, be-
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sagt nichts. Das Problem ist meist die Lückenhaftigkeit
des Gedächtnisses, die einen hinreichend repräsentativen
und realitätsadäquaten Überblick über relevante Zusam-
menhänge verhindert. Einzelne affektiv stärker besetzte
Ereignisse werden besser erinnert, drängen sich selektiv in
den Vordergrund und können nicht mehr realitätsbezogen
abwägend in die Gesamtbewertung z.B. einer langfristigen
persönlichen Beziehung integriert werden. Demenzielle
Gedächtnisstörungen gehen meist mit mangelnder Selbst-
kritik, Störungen exekutiver Funktionen und der sozialen
Kompetenz (TOM) einher; nicht selten führt das zu reali-
tätswidrigen Beeinträchtigungs- oder Diebstahlsvorwürfen,
was schwere familiäre Zerwürfnisse und Erbstreitigkeiten
zur Folge haben kann.

Diese und weitere, für die Begutachtung wichtige quali-
tative Merkmale und Begleiterscheinungen von Gedächt-
nisstörungen sowie deren Zusammenwirken mit anderen
mentalen Funktionseinbußen lassen sich nicht durch die
üblichen Gedächtnistests feststellen, sondern nur durch ei-
ne vertiefende psychopathologische Analyse des wirklichen
Lebens der Betroffenen.

Eine andere wichtige, häufig unzureichend evaluierte
Symptomatik sind Störungen des Realitätsbezugs. Im vor-
liegenden Gutachtenskontext können neben Wahnideen im
engeren Sinn (wie etwa dem demenztypischen Besteh-
lungswahn) auch wahnartige Realitätsverkennungen oder
überwertige Ideen die Fähigkeit zur freien Willensbestim-
mung ausschließen, wenn sie Ausdruck eines krankheitsbe-
dingten Verlustes des normalen Realitätsbezugs sind (BGH
24.09.1955 – IV ZR 161/54; BayObLG 06.05.2002 –
1 Z BR 25/03). Diese kommen im Rahmen zunehmend
beeinträchtigter Urteilsfähigkeit nicht selten bereits bei
beginnenden Demenzen vor (Schmidtke 2006, S. 104)
und bilden häufig die Grundlage für abrupte Einstellungs-
änderungen gegenüber Angehörigen und für gravierende
Konflikte zwischen den Bezugspersonen (Reischies 2007,
S. 253 f., 309, 313 f.; Cording 2023, S. 65–69; OLG Ham-
burg 08.06.2018 – 2W 77/15). Auch Depressionen können
(ohne im engeren Sinne wahnhaft zu sein) zu einem Verlust
des normalen Realitätsbezugs und zum Ausschluss der frei-
en Willensbestimmung führen, wenn von der Gesamtheit
der normalerweise berücksichtigten entscheidungserheb-
lichen Gesichtspunkte praktisch nur noch die negativen
wahrgenommen werden bzw. sich dominierend in das
Bewusstsein drängen (Details bei Cording und Saß 2009).

Ein weiterer für die Urteilsfähigkeit wichtiger Sympto-
menkomplex sind die bisher wenig beachteten Störungen
exekutiver Funktionen, wie sie insbesondere bei den sub-
kortikalen und frontalhirnbetonten Demenzformen im Vor-
dergrund stehen, wobei Gedächtnisstörungen oft geringer
ausgeprägt sind, weshalb nicht nur die üblichen, auf Alz-
heimer-Demenzen zugeschnittenen Kurztests oft mehr oder
weniger normale Werte erbringen. Art und Ausmaß dieser

Beeinträchtigungen zeigen sich eher auf der Handlungs-
ebene, v. a. bei Nichtroutine-Anforderungen, und nur selten
bei psychiatrischen Standardexplorationen, zumal den Be-
troffenen die Störungseinsicht fehlt. Deshalb sind gezielt
darauf ausgerichtete Fremdanamnesen und Analysen des
realen Verhaltens notwendig, wobei auch der Abgleich mit
dem prämorbiden Kompetenzniveau wichtig ist. Exekutiv-
funktionen sind metakognitive Prozesse, die zum Erreichen
eines Ziels die flexible Koordination mehrerer Subprozesse
steuern bzw. an der Zielerarbeitung beteiligt sind (Müller
2014, S. 223). Im Vordergrund stehen Kompetenzverluste
bei dem Planen und Problemlösen, der realistischen Zu-
kunftsplanung, der Antizipation von Konsequenzen, Plau-
sibilitätskontrollen, der Kritik- und Urteilsfähigkeit (Gaug-
gel 2002, S. 339; Danek 2002, S. 67 ff.; Reischies 2007,
S. 102 ff.; Cording 2023, S. 75 ff.). Dysexekutive Störun-
gen beeinträchtigen den zentralen Kompetenzbereich, der
für eine freie Willensbestimmung gerade auch bezüglich
letztwilliger Verfügungen erforderlich ist (Shulman et al.
2005, S. 66 f.; Kennedy 2012; Cording und Roth 2015;
Wetterling 2020, S. 125 f.). Bei primär besonders begab-
ten Menschen und bei dominanten bzw. Führungspersön-
lichkeiten führt diese Symptomatik mit fehlender Einsicht
in die eigenen Defizite häufig zu dem paradoxen Ergebnis,
dass sie mit ihrer trotz der demenziellen Einbußen immer
noch relativ guten instrumentellen Intelligenz, gepaart mit
dem habituell gewohnten Durchsetzungs- und Dominanzge-
habe, in deutlich größerem Ausmaß kritiklos und unsinnig
handeln können als durchschnittlich begabte Personen im
selben Demenzstadium – und dass ihnen dabei viel schwe-
rer Einhalt geboten werden kann. Das wird durch die in
diesen Fällen meist besonders gut erhaltene „Fassade“ und
durch die psychologische Wirkung des in gewohnter Weise
selbstbewusst-bestimmten Auftretens als „Chef“ noch ver-
stärkt (Cording 2023, S. 63). Den Gutachter kann das vor
schwierige Aufgaben stellen, die nur durch eine eingehende
Analyse der komplexen psychopathologischen Zusammen-
hänge zu bewältigen sind.

In jedem konkreten Begutachtungsfall kommen natürlich
weitere psychopathologische Symptome hinzu, die eben-
falls eingehend im Hinblick auf die Gutachtensfrage ana-
lysiert und in das Gesamtbild der Person zum fraglichen
Zeitpunkt integriert werden müssen (Details bei Habermey-
er und Saß 2002b; Wetterling 2020, S. 166–209; Cording
2023, S. 53–111). Selbstverständlich können und sollen die
psychopathologischen Analysen nach Möglichkeit durch
Befunde neuropsychologischer und neurobiologischer Art
unter Berücksichtigung der oben skizzierten methodologi-
schen Grundsätze ergänzt werden.

Welchen Beitrag funktionelle neurobiologische Verfah-
ren wie fMRI oder qEEG in Verbindung mit Methoden
der KI für die psychiatrische Diagnostik eines Tages wer-
den leisten können, lässt sich derzeit nicht absehen. Dass
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sie bei einigen forensisch-psychiatrischen Fragestellungen
(z.B. prognostischer Art) weitere ergänzende Informatio-
nen beitragen können, ist sehr wahrscheinlich. Dass sie die
psychopathologische Analyse bei retrospektiven gutachtli-
chen Fragestellungen wie der Geschäfts- bzw. Testierfähig-
keit oder der Schuldfähigkeit eines Tages ersetzen werden,
erscheint aus methodologischen, praktischen und rechtssys-
tematischen Gründen hingegen sehr unwahrscheinlich. Bei
den häufig erst posthum erfolgenden Begutachtungen zur
freien Willensbestimmung gemäß §§ 104, 105, 2229 BGB
dürfte es ohnehin eine seltene Ausnahme bleiben, dass der-
artige Befunde zu Lebzeiten überhaupt erhoben wurden.

Fazit für die Praxis

Goldstandard für zivil- und strafrechtliche Begutachtungen
sind spezifisch vertiefende psychopathologische Analysen
zur jeweiligen Fragestellung, die ggf. durch neuropsycholo-
gische und neurobiologische Befunde sinnvoll ergänzt wer-
den können, welche hierfür allerdings weder notwendig
noch hinreichend sind. Die immer noch bestehenden Defizi-
te bei der Reliabilität und Validität insbesondere zivilrecht-
licher Gutachten machen eine weitere Professionalisierung
der Forensischen Psychiatrie auch in diesem Arbeitsbereich
dringlich, wobei die rechtlichen und forensisch-psychiatri-
schen Krankheitsbegriffe, die vertiefende Psychopathologie
sowie die grundlegenden methodologischen Fragen im Mit-
telpunkt stehen sollten.
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